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Begründung zur 214. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 
 
 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 (2) BauGB). Mit der 
Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes kann gleichzeitig auch der Flächennut-
zungsplan geändert werden (§ 8 (3) BauGB). 
 
Auf Grund geänderter städtebaulicher Zielsetzungen im Bereich des Ortskerns Heepen ist 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, die die Neuordnung der Darstellun-
gen von „Wohnbauflächen“, „Gemischte Bauflächen“, „Gewerbliche Bauflächen“, „Gemein-
bedarfsflächen“ und „Grünflächen“ zum Gegenstand hat.  
Sie soll als 214. Änderung „Zentrum Heepen“ parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. III/H/20 „Ortskern Heepen“ durchgeführt werden. 
 
 
Planungsanlass und Planungsziel 
 

Die derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes spiegeln die städtebaulichen Ziel-
setzungen bzw. die reale Art der Bodennutzung der 1970er Jahre wieder und entsprechen 
im engeren Ortskernbereich den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. III/H/1.2 „Ortsmit-
te“.  
 
Im Rahmen der Verkehrsberuhigung des Ortskerns wurde 1995/96 eine städtebauliche Rah-
menplanung mit geänderten Zielvorgaben für die weitere Entwicklung der Ortsmitte Heepen 
erarbeitet. Durch diese Konzeption wurde bereits deutlich, dass die Planungsziele des Be-
bauungsplanes zu hinterfragen sind. 
 
In den vergangenen Jahren wurden Bauvorhaben im Bereich der Ortsmitte Heepen vermehrt 
auf der Basis von Einzelfallentscheidungen bzw. Befreiungen bewertet, da der Bebauungs-
plan schon seit Längerem keine sachgerechte Beurteilungsgrundlage mehr bietet. 
 
Am 10. September 2009 hat der Rat der Stadt Bielefeld das Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept als städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. v. § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch be-
schlossen. Mit Beschluss des Rates dient es als Grundlage für sachgerechte Planungen zur 
Steuerung des Einzelhandels sowie zur Beurteilung und Abwägung von insbesondere groß-
flächigen Einzelhandelsvorhaben beziehungsweise zur Steuerung des Einzelhandels im 
Rahmen der Bauleitplanung. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde auch für die Ortsmitte 
Heepen ein zentraler Versorgungsbereich festgelegt. Die im Flächennutzungsplan neu dar-
zustellende Art der Bodennutzung berücksichtigt diesen zentralen Versorgungsbereich.  
 
Im Bereich zwischen Bischof-Meinwerk-Straße, Altenhagener Straße, Amtmann-Bullrich-
Straße und Fehringshof sowie südlich der Straße Am Homersen soll der Flächennutzungs-
plan an die reale Art der Bodennutzung bzw. an die Festsetzungen der rechtsverbindlichen  
Bebauungspläne Nr. III/H/13.2-1 und III/H/13.4 angepasst werden.  
 
Der Bereich zwischen Hassebrock, Salzufler Straße, Gustav-Bastert-Straße und Hillegosser 
Straße ist schon seit vielen Jahren einem Wandel der Nutzungsstruktur weg von einer ge-
mischten Nutzung hin zu einer Wohnnutzung unterworfen; ein Prozess, der sich erkennbar 
auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Das östlich anschließende ehemalige Be-
triebsgrundstück der früheren Bastert-Werke wird schon seit Anfang der 1990er Jahre für 
Wohnzwecke genutzt. Der gesamte Bereich soll deshalb zukünftig im Flächennutzungsplan  
im Sinne einer bestands- wie auch zielorientierten Planung als Wohnbaufläche statt bisher 
Gemischte Baufläche bzw. Gewerbliche Baufläche dargestellt werden. 
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Ziel der 214. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, zusammen mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes III/H/20 die Planungsgrundlagen für eine angemessene Weiterent-
wicklung der Ortsmitte Heepen mit ihren zentralen Funktionen zu schaffen und sowohl hier 
als auch in den östlich wie südöstlich angrenzenden Bereichen die Art der Bodennutzung an 
die realen Gegebenheiten und heutigen städtebaulichen Zielsetzungen anzupassen. 
 
 
Derzeitige Flächennutzungsplan-Darstellungen 
 

Der Bereich zwischen Salzufler Straße, Hillegosser Straße und Hassebrock  ist im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Bielefeld als Gemischte Baufläche dargestellt.  
 
Die Flächen um das Bezirksamt und die Tieplatzschule sind bis zur Bischof-Meinwerk-Straße 
als Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen Verwaltung, Schule, Sporthalle und 
Parkfläche ausgewiesen. Ebenfalls als Gemeinbedarfsfläche ist das Grundstück der Kirche 
an der Hillegosser Straße dargestellt.  
 
Der am Hassebrock gelegene Lindenplatz ist als Grünfläche ausgewiesen. Im Bereich Gus-
tav-Bastert-Straße / J.-Henrichs-Straße ist eine Gewerbliche Baufläche dargestellt, versehen 
mit dem Hinweis auf die Abwägung hinsichtlich Nutzungsbeschränkung und Immissions-
schutz. Dazwischenliegend ist eine Gemischte Baufläche ausgewiesen. 
 
Alle übrigen Flächen des Geltungsbereiches sind als Wohnbauflächen dargestellt.  
 
 
Art, Lage und Umfang der Flächennutzungsplan-Änderung 
 

Art und Lage der vorgesehenen Flächennutzungsplan-Änderung gehen aus den beigefügten 
Flächennutzungsplan-Ausschnitten hervor. Der Flächenumfang hat folgende Größenord-
nung: 
 
Flächennutzungsplan 
Art der Bodennutzung bisher künftig 

Wohnbaufläche 5,8 ha 6,9 ha 

Gemischte Baufläche 7,4 ha 8,6 ha 

Gewerbliche Baufläche 2,1 ha 0,0 ha 

Gemeinbedarfsfläche 1,9 ha 1,0 ha 

Straßennetz III. Ordnung 0,7 ha 0,7 ha 

Grünfläche 0,7 ha 1,4 ha 

Gesamt 18,6 ha 18,6 ha 
 
 
 

Die Flächen des Bezirksamtes, der Tieplatzschule sowie der Peter und Paul-Kirche an der 
Hillegosser Straße sollen auch weiterhin als Gemeinbedarfsflächen mit entsprechender 
Zweckbestimmung dargestellt bleiben. 
 
Entsprechend der realen Nutzungen, den Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. III/H/13.2-
1 und III/H13.4 sowie den vom Rat der Stadt beschlossenen Zielsetzungen des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes sollen die Flächen beiderseits der Hillegosser Straße und der 
Salzufler Straße zwischen Altenhagener Straße und der Straße Hassebrock sowie die Flä-
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chen südlich der Altenhagener Straße bzw. der Straße Am Homersen als Gemischte Bauflä-
chen ausgewiesen werden.  
 
Die Errichtung einer eigenständigen Sporthalle für die Tieplatzschule ist nicht mehr beab-
sichtigt. Die ursprünglich hierfür als Standort vorgesehene Jahnwiese ist als Grünfläche her-
gerichtet worden. Damit kann das betreffende Plansymbol entfallen. Öffentliche Stellplätze 
sind nur noch in einem Umfang vorgesehen, der nicht mehr flächennutzungsplan-relevant ist, 
so dass das Plansymbol „P“ für Parkfläche gleichfalls entfallen kann. Die Freifläche der 
Jahnwiese soll künftig als Grünfläche, untergeordnet auch als Gemischte Baufläche darge-
stellt werden. 
 
Die nordwestlich der Bischof-Meinwerk-Straße vorhandene Wohnbebauung wird ihrer Nut-
zung entsprechend als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Der Bereich zwischen Lindenplatz, Hillegosser Straße, Salzufler Straße und Gustav-Bastert-
Straße soll als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Gleiches gilt für das seit der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre mit Wohngebäuden bestandene frühere Werksgelände der ehemali-
gen Bastert-Werke östlich der Gustav-Bastert-Straße. 
 
Im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung können ggf. kleinere Teilgebiete dieses südlich 
des Lindenplatzes gelegenen Änderungsbereiches als Mischgebiet festgesetzt werden ohne 
dass das Gebot der Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan ver-
letzt wird. 
 
 
Umweltbelange 
 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzu-
führen, deren Ergebnisse in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung dar-
zulegen sind. Auf Grund der zeitlichen Parallelität der Verfahren zur 214. Änderung des Flä-
chennutzungsplans und zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. III/H/20 „Ortskern Heepen“ 
sowie einer weitgehenden Deckungsgleichheit der Plangebiete wird für denjenigen Bereich 
der Flächennutzungsplan-Änderung, der zugleich vom Plangebiet des genanten Bebau-
ungsplans erfasst wird, kein eigener Umweltbericht erstellt, sondern auf den Umweltbericht 
zum Bebauungsplan als Ergebnis einer umfassenden und detaillierten Umweltprüfung ver-
wiesen (Abschichtung).  
 
Für die außerhalb des Bebauungsplangebiets gelegenen Teilflächen des Flächennutzungs-
plan-Änderungsbereiches ist ein eigener Umweltbericht erforderlich.  
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung werden im weiteren Verfahren festgelegt. 
 
 
Hinweise 
 

Die 214. Flächennutzungsplan-Änderung soll im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB 
durchgeführt werden und betrifft den Teilplan Flächen. 
Änderungen des Erläuterungsberichtes zum Flächennutzungsplan ergeben sich durch die 
vorgesehene Änderung nicht. 
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